








































































































































Zusammenfassende Erklärung gem. §10 Abs. 4 BauGB zum Bebauungsplan
Nr. 7 „Auf dem Bockzahl"; 4. Änderung
Stadt Schotten, Kernstadt

c

1. Anlass und Ziel der Änderung des Bebauungsplans

Anlass für die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Auf dem Bockzahl" ist die geringe
Annahme der bisher zulässigen Bauweise durch potenzielle Bauherren. Die Festsetzungen
lassen mit kleinteiligen Baufenstern und geringer Grundfläche keine zeitgemäße, städtebau-
liche Entwicklung zu. Des Weiteren besteht Interesse an der Verwirklichung eines Bauvor-
habens, welches unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich ist.

Aus diesem Grund soll der gesamte Geltungsbereich einer zeitgemäßen, geordneten städte-
baulichen Entwicklung zugeführt und damit flexibler nutzbar gemacht werden. Dies beinhaltet
die Möglichkeit der Bebauung mit dem Einzelhaustyp. Deshalb wird die 4. Änderung des Be-
bauungsplans notwendig.

2. Verfahrensablauf

Aufstellungsbeschluss:

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden:

Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB:

Beteiligung der Behörden gem. § 4(2) BauGB:

Satzungsbeschluss:

Bekanntmachung/Rechtskraft:

09.12.2010

04.04.2011 bis 29.04.2011

04.04.2011 bis 29.04.2011

24.06.2011 bis 25.07.2011

24.06.2011 bis 25.07.2011

10.08.2011

3. Berücksichtigung der Umweltbelange während der Entwurfserstellung

Im Rahmen des Bebauungsplans wurde gemäß § 2(4) BauGB für die Belange des Umwelt-

(^ Schutzes nach § 1(6) Nr.7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, innerhalb de-
rer die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbe-
rieht beschrieben und bewertet wurden. Es wurde weiterhin ein Landschaftspflegerischer
Fachbeitrag erstellt, dessen Ergebnisse in den Umweltbericht einflossen.

Im Ergebnis gelangt der Umweltbericht zu der Einschätzung, dass nach Realisierung der
Planung und der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation nach derzei-
tigern Kenntnisstand keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben. Für die
zu betrachtenden Belange stellt sich dies im Einzelnen wie folgt dar:

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ergeben sich durch das Vorhaben abgesehen von
einer anlagebedingten Veränderung des Landschaftsbildes keine nachteiligen Auswirkungen
auf die Wohnqualität der näheren Umgebung. Störungen in Form von Lärmentwicklung und
Abgasausstoß durch Baumaschinen während der Bauphase sind lediglich temporär und
dementsprechend nicht als erheblich zu bewerten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher
nicht zu erwarten.
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Aus Sicht des Schutzgutes Tiere und Pflanzen führt das Vorhaben aufgrund von Versiege-
lung zu einem Verlust von Vegetationsstandorten, mit mittlerer bis erhöhter ökologischer
Wertigkeit. Zudem gehen Habitatstrukturen verloren. Der bisher rechtskräftige Bebauungs-
plan erlaubt bereits eine Wohnbebauung. Die vorliegende Änderung übernimmt weitgehend
die Festsetzungen bezüglich der baulichen Nutzung. Dabei wird aber das Baufenster umge-
staltet, die Zulässigkeit von Einzelhäusern ermöglicht und die Grundflächenzahl herabge-
setzt. Die im rechtskräftigen Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzten Gehölze waren zum
Zeitpunkt der Begehung an der ausgewiesenen Stelle nicht (mehr) vorhanden und können
deshalb nicht wieder zum Erhalt festgesetzt werden. Die ursprünglich geplante umfangreiche
Ein- und Durchgrünung des Plangebiets wird mit der Änderung des Bebauungsplanes redu-
ziert. Das Vorhaben hat dementsprechend mittlere und teilweise erhöhte negative Auswir-
kungen auf die Tier und Pflanzenwelt. Da Singvögel, mit Ausnahme der höhlenbrütenden
Arten jedes Jahr ein neues Nest bauen, kann angenommen werden, dass die nistenden Vo-
gelarten auf geeignete Gehölzstrukturen in der Umgebung ausweichen können. Durch die
geplante Anpflanzung von heimischen Baum- und Strauchpflanzungen auf der festgesetzten
privaten Grünfläche können zusätzlich Ersatzlebensräume geschaffen werden. Rodungsar-
beiten an den Heckenbeständen sind auf Zeiträume außerhalb der Brutperiode von Vögeln,
also von Anfang Oktober bis Ende Februar, zu verlegen. Ein entsprechender Hinweis auf
diese Regelung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Bei Einhaltung des Rodungs-
Zeitraumes kann das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG voraus-
sichtlich vermieden werden.

Da das Plangebiet nur in geringem Maße einen potenziellen Lebensraum für die in den Er-
haltungszielen genannten Arten darstellt, werden erhebliche Beeinträchtigungen auf das an-
grenzende Vogelschutzgebiet „Vogelsberg", die über das bisherige Störungsmaß des bereits
bestehenden Wohngebietes hinausgehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Aufgrund der Vorhaben bedingten Versiegelungen entsteht ein Eingriff in den Wasserhaus-
halt, da sie einen erhöhten Oberflächenabfluss und eine geringere Verdunstung zur Folge
haben. Als Minimierungsmaßnahme werden daher notwendige Hof- und Stellplatzflächen
sowie Erschließungswege in wasserdurchlässiger Bauweise angelegt, soweit kein Schad-
stoffeintrag in das Grundwasser zu befürchten ist. Die Regenwassernutzung und Regenwas-
serversickerung ist durch geeignete Anlagen auszuführen. Im Vergleich zum bisher rechts-
kräftigen Bebauungsplan sieht die Änderung einen geringeren Versiegelungsgrad vor, da die
Grundflächenzahl herabgesetzt wird und die Gesamtfläche aller Nebenanlagen eine Grund-
fläche von 200 m2 nicht überschreiten darf. Zudem entfällt die geplante Straßenverkehrsflä-
ehe. Demgegenüber wird jedoch die ursprünglich vorgesehene umfangreiche Ein- und
Durchgrünung des Plangebiets weitgehend reduziert, wodurch weniger Niederschlagswasser
zurückgehalten wird und somit der Grundwasserneubildung im geringeren Umfang zur Ver-
fügung steht. Für den Wasserhaushalt beschränken sich die Auswirkungen der Bebauungs-
planänderung dennoch auf ein sehr geringes Maß. Infolgedessen ist bei einer Einhaltung der
durch die Lage in einem Trinkwasserschutzgebiet zu beachtenden Vorgaben mit keiner Be-
einträchtigung der Grundwasserqualität zu rechnen.

Da der bisher rechtskräftige Bebauungsplan bereits eine Inanspruchnahme für Zwecke einer
Wohnbebauung erlaubt, bleibt die Ausweisung der Art der Nutzung als Allgemeines Wohn-
gebiet erhalten. Jedoch soll die Änderung eine Bebauung mit dem Einzelhaus-Typ zulassen,
um die Bebauung im Geltungsbereich flexibler zu gestalten. Damit wird die vorgesehene um-
fangreiche Ein- und Durchgrünung des Plangebietes reduziert, wodurch auch die durch eine
Bepflanzung hervorgerufenen positiven Effekte auf das Kleinklima verringert werden. Wäh-
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rend der Bauphase sind temporäre Staub- und Abgasemissionen durch Baumaschinen und
Baustellenverkehr zu erwarten. Wegen ihrer kurzen Dauer sind sie jedoch als unerheblich
einzustufen. Durch die Nutzung nach der Verwirklichung der Bebauung wird die Luftbelas-
tung im Plangebiet durch Heizanlagen und den Kraftfahrzeugverkehr der Anwohner zuneh-
men, jedoch nur in einem sehr geringen Umfang. Eine wesentliche Verschlechterung der
Klima- und Immissionssituation ist, auch unter Beachtung der bestehenden Vorbelastung
durch die Bundesstraße und benachbarte Wohnbebauung, insgesamt nicht zu erwarten.

Das Vorhaben ergibt aufgrund der Lage am hlang eine erhebliche und anhaltende Verände-
rung des Landschaftsbildes. Der Standort liegt zwar am bestehenden Siedlungsrand, aber
aufgrund der Überschreitung der Höhenkante durch das geplante Bauobjekt wird der bisher
weitgehend unbebaute Südhang baulich geprägt. Des Weiteren werden vorhandene, land-
schaftsbildprägende Gehölzbestände im Geltungsbereich entfernt. Bei einer Realisierung
des Vorhabens wird neben dem Orts- und lokalen Landschaftsbild auch die Fernwirkungen
beeinträchtigt. Aufgrund der exponierten Lage ist das Gebiet weithin sichtbar und dement-
sprechend störanfällig. Als Minimierung dieses Sachverhaltes bestimmt die Bebauungsplan-
änderung, dass die private Grünfläche entlang der Grenze des Geltungsbereiches teilweise
mit standortgerechten Baum- und/oder Strauchpflanzungen zu bepflanzen ist. Zudem sind
die Einfriedungen auf der der Bundesstraße bzw. dem Sportplatz zugewandten Seite einzu-
grünen.

Kulturgüter und planungsrelevante Schutzgüter sowie geschützte Bodendenkmale nach § 19
Hessisches Denkmalschutzgesetz werden nach heutigem Kenntnisstand von dem Vorhaben
nicht berührt. Bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sind auch bei unerwartetem Auftre-
ten archäologischer Funde keine erheblichen Beeinträchtigungen von Kulturgütern zu erwar-
ten.

4. Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren

4.1 Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §§ 3(1) und 4(1) BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange und Be-
harden gem. §§ 3(1) und 4(1) BauGB fand zeitgleich vom 04.04.2011 bis 29.04.20113tatt.

Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Im Verfahren nach § 4(1) BauGB haben insgesamt 18 Behörden und Fachverbände Stellung
genommen. In sieben der Stellungnahmen wurden Anregungen zum Entwurf gegeben.

4.2 Weiteres Vorgehen mit den Hinweisen und Anregungen aus dem Verfahren
§4(1)BauGB

In der weiteren Planung wurden die im Zuge der Behördenbeteiligung eingegangenen Stel-
lungnahmen wie folgt berücksichtigt:

Dem Wunsch der E.ON Netz GmbH wird gefolgt und auf eine weitere Beteiligung am Verfah-
ren verzichtet.

Der Bitte des Gesundheitsamtes des Vogelsbergkreises die Lage innerhalb der Zone lllb des
Trinkwasserschutzgebietes sowie die damit verbundenen Schutzzonenverordnungen im Be-
bauungsplan aufzunehmen wurde bereits gefolgt, ein entsprechender Hinweis ist im Be-
bauungsplan enthalten.
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Zudem ging der Hinweis, über die Zuständigkeit der Bürgermeisterin der Stadt Schotten als
örtliche Ordnungsbehörde für verkehrsrechtliche Stellungnahmen vom Amt für Aufsichts- und
Organisationsangelegenheiten des Vogelsbergkreis ein. Dementsprechend wurde die Pla-
nung mit den örtlichen Behörden abgestimmt.

Die Stellungnahme der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG mit dem Hinweis der not-
wendigen Information über genaue Angaben zur Ausgleichsfläche im Fall einer Abweichung
von dem geplanten Ausgleich über ein Ökokonto wurde zur Kenntnis genommen und der
Ausgleich über das Ökokonto der Stadt Schotten erfolgen.

Der Hinweis des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen über den Umgang mit even-
tuellen Funden kampfmittelverdächtiger Gegenstände wurde zur Kenntnis genommen. Bei
entsprechenden Funden während der Bauarbeiten wird der Kampfmittelräumdienst unver-
züglich verständigt.

Der Empfehlung des Regierungspräsidiums Gießen, weitere Informationen über mögliche
Altlasten einzuholen, wurde bereits entsprochen. Der Stadt Schotten sind keine Altflächen
oder Altstandorte im Plangebiet bekannt. Auch die Stellungnahme der Wasser- und Boden-
behörde des Landkreises Vogelsberg enthielt diesbezüglich keine Hinweise.

Die Anregung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis die Erschließung des
Gebietes für die An- und Abfuhr von Abfuhrfahrzeugen zu prüfen wurde dahingehend ent-
sprachen, dass der Sachverhalt geprüft sowie mit der Stadtverwaltung abgestimmt wurde.
Zudem wurde die Begründung diesbezüglich ergänzt.

4.3 Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §§ 3(2) und 4(2) BauGB

Die öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB fand zusammen mit der Beteiligung der Be-
harden gem. § 4(2) BauGB vom 24.06.2011 bis 25.07.2011 statt.

Während die öffentliche Auslegung keine Anregungen ergab, sind 17 Stellungnahmen von
Behörden und Fachverbänden eingegangen, fünf davon beinhalteten Anregungen.

4.4 Weiteres Vorgehen mit den Hinweisen und Anregungen aus dem Verfahren
§ 4(2) BauGB

Der Bitte des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Schotten, zu gegebener Zeit eine Aus-
fertigung des rechtskräftigen Bebauungsplanes zu übersenden, wurde entgegengekommen.
Zu gegebenem Zeitpunkt wird eine Ausfertigung des Bebauungsplanes ausgehändigt.

Der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Gießen den hlinweis auf zwei verschiedene
Wasserschutzgebiete innerhalb des Plangebietes sowie das zudem betroffene Heilquellen-
Schutzgebiet in den Bebauungsplan aufzunehmen, wurde entsprochen. Die Lage des Plan-
gebiets in den Wasserschutzgebieten wurde ergänzt und präzisiert. Des Weiteren wurde die
Lage des Plangebiets im Heilquellenschutzgebiet ergänzt.
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5. Gründe für die Wahl des Plans nach Abwägung mit den geprüften, in Be-
tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten

Der strukturelle Anschluss an die Ortslage der Kernstadt Schotten und die Flächen die über
den bisher rechtskräftigen Bebauungsplan „Auf dem Bockzahl" bereits als Bauland ausge-
wiesen sind, sowie die bereits realisierte Bebauung westlich des Geltungsbereiches spre-
chen für den ausgewählten Standort. Vergleichbare externe Planungsalternativen sind nicht
vorhanden. Da bei diesem Vorhaben ein Bauinteressent bereits konkrete Vorstellungen über
die zukünftige Nutzung des Plangebietes hat und die Bebauungsplanänderung eine flexible-
re Gestaltung der künftigen Bebauung ermöglichen soll, ist eine abweichende inhaltliche
Planungsvariante keine Alternative.

Wie aus der Vergangenheit ersichtlich (bisher kaum Bauvorhaben in diesem Gebiet reali-
siert), spricht die bisher mögliche Bebauung keine potenziellen Bauherren an. Ohne die Be-
bauungsplanänderung wäre eine zeitgemäße, städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich
nicht möglich.

c
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